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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der.Abg. 
I 

Srb und FreundInnen vom 31. Oktober 1991, 

Zl. 1834jJ-NR/199l "Ve?besserungen für Be­

hindertenparkplätze nach § 29 b StVO Il 

Zu Ihrer Frage 

191 8 12.,. 20 
zu 4 !J'fPJ 

"Sind Sie bereit, in die nächste Novell1erung der StVO eine 
entsprechende Bestimmung aufzunehmen? 
Wenn nein, welches sind die Gründe dafür?D 

darf ich wie fOlgt Stellung nehmen: 

Eine Novellierung der StVO im Sinne der Anfrage erscheint 

n1 cht notwendi g, da es bere! ts auf '. Grund der gel tenden 

Gesetzeslage möglich ist, einen sogenannten 

11 Behindertenparkplatz 11 zugunsten bestimmter behinderter 

Personen zu errichten. Aus dem Wortlaut des § 43 Abs. 1 

1i to. d StVO ergibt sich, daß die ErriChtung von 

Behindertenparkplätzen sowohl im Einzelfall für das Fahrzeug 

eines bestimmten Behinderten in unmittelbarer Nähe seiner 

WohnUng oder Arbeitsstätte als auch generell für Fahrzeuge 

behinderter Personen, etwa. vor Invalidenämtern u. dgl., 

.zulässig ist. 

Bei Halteverbotszonen zugunsten der Fahrzeuge bestimmter 

behinderter Personen kann im Verordnungstext auf das amtliche' 

Kennzeichen des betreffenden Fahrzeuges bei der Kundmachung 

abgestellt werden. In derartigen Fällen wird das 

Fahrzeugkennzeichen auf der Zusatztafel mit der Aufschrift 

.. /." 

1788/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

"ausgenonunen" und dem Behindertensymbol (§ 54 Abs. 5 lit. h 

stvo 1960) anzuführen 

Bundesministeriums für 

sein. 

öffentliche 

Diese Rechtsmeinung des 

Wirtschaft und Verkehr 

erging bereits im Jahre 1987 an alle für die Vollzieh~ng 

zuständigen Ämter der Landesregierungen. 
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